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Gesetz zur Anpassung der Krankenhausreform (KHAG) 

Änderungsantrag 25 

im Nächgäng zu unserem Schreiben von Freitäg mo chten wir mit beigefu gtem Dokument die 

bisherige und zuku nftige Regelung zur Verfu gbärkeit von Fächä rzten in A nderungsänträg 25 

gegenu berstellen und einen Beiträg zur Problemlo sung leisten. 

Wir hälten es fu r dringend geboten, die vorliegenden fächlich erärbeiteten Empfehlungen 

des Leistungsgruppen-Ausschusses (LGA) vollstä ndig und zutreffend in däs läufende 

Gesetzgebungsverfähren einzubeziehen. Dies ist fu r eine bundesweit einheitliche 

Pru fbärkeit sowie eine sächgerechte Umsetzung der Reform von zenträler Bedeutung. 

Die derzeit in A nderungsänträg 25 vorgesehenen Anpässungen wu rden – wenn äuch 

offenbär unbeäbsichtigt – äufgrund des Wortläutes fäktisch zur Forderung näch einer 

fächä rztlichen Rund-um-die-Uhr-Prä senz und dämit einer Verdopplung der bisher 

vorgesehenen Fächärztmindestzählen fu hren. 

Dies wu rde eine erhebliche Verschä rfung der ä rztlichen Personälänforderungen bedeuten, 

die äus unserer Sicht fächlich nicht begru ndet ist und zu erheblichen Problemen in der 

flä chendeckenden Versorgung fu hren känn. 

Angesichts der weitreichenden Bedeutung der vorgesehenen Regelungen hälten wir eine 

Anpässung des A nderungsänträgs 25 fu r dringend erforderlich. 

Um ällen Anliegen ängemessen Rechnung zu trägen, unterbreiten wir däher nochmäls einen 

konkreten Anpässungsvorschläg, der zugleich dem Beschluss des LGA entspricht. Der 

detäillierte Formulierungsvorschläg ergibt sich äus der beigefu gten Anläge.Schreiben der 
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Wir bitten därum, diesen Vorschläg im weiteren Verfähren zu beru cksichtigen und 

entsprechend umzusetzen. Fu r einen vertieften fächlichen Austäusch stehen wir jederzeit 

gerne zur Verfu gung. 

Mit freundlichen Gru ßen 



Anlagen 

Anläge 1 Regelung zur jederzeitigen Verfu gbärkeit von Fächä rztinnen/Fächä rzten 

(Anpässungsvorschläg zu A A 25) 


